
rotokoll 

über die Konferenzsitzung des Landtages vom 4.1201941 

'öeginn Vormittags 9 Uhr. 
Anwesend 

alle Abgeordnete. 
t`egierungsvertreter Reg. Chef Dr. Hoop 

Das rrotokoll der letzten Sitzung wird verlesen und nach An- 

bringung 
zweier Korrekturen genehmigt. 

Vorgängig der Sitzung beschweren sich die Abgeordneten Riech 

und Sele über den Inhalt des Schreibena der Regierung an die 

bennereigenoesenechaft Vaduz, wonaeh der Landtag übereinstim- 

mend für die Herabsetzung des Milchpreises gewesen sei. Sie wün- 

sehen, dass das Wort übereinstimmend gestrichen werde, waß über 

Ihren Wunsch auch geschieht. 

le Behandlung des neuen Gewerbgesetzentwurfes. 

Art, V Abs. ds wird wie folgt geändert; 

" Kleinere Reparaturen an seinem Anwesen kann jedermann durch- 

führen. Bauarbeiter haben die Brechtigung, die in ihren Beruf ein- 

schlägigen Arbeiten beim MM einmaligen ( Ausnahme Unglücksfalle) 

Bau eines Anwesens für sich mit Beizug von Hilfekräften ohne 

an eine Konzession gebunden zu sein, auszuftihren und bei Dritt- 

Personen Arbeiten auszuführen, welche eine Maximalleistung von 

15 Arbeitstagen im Jahre nicht überschreiten"* 

Hinsichtlich des einmaligen laues eines Anwesetw ist der Land- 

tag der Meinung? dass das Wert einmalig so zu interpretieren sei, 

dass zu VerkaufeldUMM - und Spekulationszwecke ein Bauarbei- 

ter zum Bau eines Hauses nicht berechtigt sei. Lediglich wenn 

er durch Unglück ( Brandfall, liaeserschäden, exekutive Verstei- 

gerung etzo) um Bein Heim kornrne, könnte er wieder ein eigenes 

-heim bsuen. 
r In Art9VII wird das Wort uusw. gestric71en9 

In AWt, l I. Hautetück wird das Wort Verkehregewerbe gestrichen. 

In Art. 4 wird der letzte Nachsatz gestrichen. 

Art. S wird wie folgt gefasst: 

11 Gewerbebewi_ligungen an Angehörige eines fremden Staaten kön- 
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neu nur erteilt werden, wenn durch die Gesetzgebung des fremden 

Staates oder durch Staatsverträge oder durch Uebung Gegensei- 

tigkeit gewährt wi rd. Jedes Gewerbe draf jedoch nur von Perso- 

nen ausgeübt werden, die Im Lande Aufenthalts- oder Biederlas- 

sungebewilligung besitzen, soferne nicht Staatsverträge etwas 

Anderes vorsehen. Die Regierung ist berechtigt, in Einzelfällen 

bei Gewerbebewilligungen Kautionen zu verlangen. " 

In Art. 9 wird festgelegt, dase jeder Konzessionswerber sein Ge- 

atkch an die Regierung zu richten hat. 

Bei der Behandlung des Art. l1 entspinnt sich eie rege Diskussion 

und der Wandtag ist mehrheitlich der Auffassung, dass die gesetz- 

lich vorgesehenen Erfordernisse für das Handelsgewerbe zu streng 

seien-In dieser Fassung werde das ganze Gesetz verworfen. Gerade 

diese Neu»gblung werde vom- Volke verworfen werden. 

B glaubtdass es genüg_ , en würde, wenn man von einem Familien- 

angehö rige n ve "lange , dass es 1 Jahr Lehrzeit und einen Buchhal- 

tungskurs absolviert habe, dann sollte man bei unseren kleinli- 

chen ländlichen Verhältnissen die Konzession zum Betriebe eines 

Handelsgewerbe erteilen. 

ne. Chef hat Bedenken für das Gesetz in dieser Fassung. Man tue 

dem Gewerbe einen besseren Dienst, wenn man dem Gewerbe möglichst 

weitgehende Schatzbestimmungen schaffe, aber nicht solche, die 

das Gesetz zum Fall bri ngen. Man schaffe auch etwas, was vielleicht 

nach dem Kriege nichts mehr nütze. Es sei heute nicht die günstig- 

ste Zeit, dieses Gesetz zu schaffen. Man wisse übe haupt nicit, wie 

die zukünftige Psnwirtschaft auaaehe. Vielleicht könnte sich 

die Gewerbegenosaensohaft zufrieden gaben mit einigen Einschrän- 

kungen im Bau- und Handelsgewerbe. 

K i4dle glaubt, dass es schade sei um die Franken, die die Durchbe- 

ratung des Gesetzes kotte. 

Nachdem im Landtage mehrheitlich die Leinung vorherrscht, dass 

die heutige Kriegszeit nicht der geeignete Moment sei, dieses Ge- 

setz zu behandeln, lässt der Präsident abstimmen, wer für die 

Behandlung der Vorlage sei, die 2 Stimmen dafür ergibt. In der 

Gegenprobe stimmt keiner dafür. 
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Präsident stellt fest, dass der allgemeine Antrag geäbellt wor- 

den sei, mit der Gewerbegenossenschaft zu verhandeln, dass die 

definitive Behandlung des Gesetzes unter den vorliegenden Ver- 

hältnissen ünd Umständen zurückgestellt und sie ein'eladen 

werden soll, evtl. eine Vovellierung des heutigen Gewerbegesetzes 

vorzusoiiggsn9worin die notwendigsten Aenderungen enthalten sein 

sollen. 

Dieser Antrag wird mit 12 Stimmen angenommen. 

Schluss der Sitzung 
.5 

Uhr. 
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